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BetrQ: Handelsverkehr mit Ecuadoro 

Bekanntlich ist seit Aufhebung de r Devisenkontrolle ab 

310701937 der 
Handel in Devisen 

an und fiir sich }{einen Beschränkungen unterworfen und die Expor

teure ecuadoro Produkte - mit _al.leiniger Ausnahme von Reis ~ können 

alle aus der Ausfuhr anfallenden Devisen ohne weiteres im freien 

Markt verkaufeno 
Die ecuadoro Regierung hat sich aber mit Riioksicht auf 

die ungiinstige Wirtschaftslage - verursacht namentlich durch die 

verhältnismässig kleine diesjährige Kakaoernte und die sohlechten 

Weltmarktpreise fiir dieses 1/3 der Gesamt ausfuhr des Landes ausma~ 

chende Produkt - genötigt gesehen, mit Dekreten vom 26o5~ und 21~6o 

1938 die bisher nur fiir einen Teil des Imports bestehende 

Einf uhrkontrolle 
zu verschärfen und auf all~ Importe auszudehneno Kiinftig muss den 

neuen Bestimmungen zufolge fiir alle Waren vor Verladung - unter Vor

legung des genaue Angaben enthaltenden Bestellscheins ~ ei.ne Ein

fuhrgenehmigung des bei der ecuador" Staatsbank, dem Banco Central 

del Ecuador(:::-: Banoo) errichteten Departamento Control de Importar 

ciones ( ~ DCI) mit Sitz in Quito u_nd Guaya~uil eingeholt werdeno 

Die Genehmigu_ng lautet tiber den Warenwert cif ecuadoro Hafen 9 ist 

auf den Namen des Antragstellers ausgefertigt und nurin Ausnahme

fällen mit Erlaubnis iibertragbar~ Fur die Entscheidung der in chro-
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nologischer Reihe erfolgenden Bearbeitung der Anträge auf Import~ 
erlaubnis sind Art und Notwendigkeit der Ware massgebendo Fest
setzung monatlicher Höchstquoten fur die Wareneinfuhr ist vorge
sehen unter Berucksichtigung von mit den einzelnen Warenursprungs
ländern abgeschlossenen Handelsverträgen und des Standes der Han~ 
delsbilanz zwischen Ecuador und dem betr. Staat. Anträge auf Ein
fuhrgenehmigung, uber welche binnen 8 Tagen entschieden wird, kön
nen nur von eingetragenen Firmen gestellt werden. Bei Einfuhr der 
genehmigten Artikel ist eine Marge nach oben oder unten von 15% 
des Warenwertes erlaubt fur Preisschwankungen oder unvorhergesehene 
Kasten, aber nicht ftir Änderung der Warenmenge. Versendung der Ware 
muss spätestens innerhalb 180 Tagen bei Verschiffung ab amerikani= 
schem Hafen und 240 Tagen bei Versendung ab Europa nach Erteilung 
der Importerlaubnis erfolgen. Längere Fristen bedurfen ausdrtickli
cher Erlaubnis des DCI. Teilverschiffungen werden jeweils auf der 
Genehmigung abgesetzt, von welcher bis zur Restverladung je ei.n 
Exemplar bei dem die Legalisierung der Konsulatsfaktura bewirkenden 
ecuador. Konsul und im Zoll verbleiben~ Geschenkpakete im Werte von 
bis zu US$ 20.-- oder Gegenwert und Sendungen mit Propagandamaterial 
sowie Muster ohne Handelswert können ahne vorherige Importgenehmi= 
gung eingefuhrt werden. 

Liegt fur Waren, uber welche die Konsulatsfaktura nach 
dem 30.5~1938 ausgestellt ist, beim Eintref fen in Ecuador keine Im
portgenehmigung vor oder ist Verladung nach Ablauf der festgesetz
ten Fristen erfolgt, entscheidet das DCI uber Ruckverschiffung, Be
schlagnahme oder Verhängung einer Strafe von mindestens 10% bis zum 
vollen Warenwert. Unter Umständen werden dem ecuador. Einfuhrer wei 
tere Genehmigungen versagt. 

Der Exporteur muss darauf achten, dass ihm von seinem Be
steller jeweils ein Duplikat der Einfuhrbewilligung eingesandt wird, 
weil dessen Vorlegung kiinftig seitens des ecuador. Konsuls bei Le
galisierung der Konsulatsfaktura verlangt wird. 

Die zur 
Bezahlung des WarenimEortes 

erforderlichen Devisen sind nach wie vor im freien Markt zu erwerben. 
Allerdings bleibt bei der grossen Knappheit, namentlich von US - Dollars 
abzuwarten , inwieweit die Handels banken die Bedurfnisse des Import 
handels werden befriedigen können~ Der Banco wird zunächst bis Ende 
August 1938 den Handelsbanken keine Devisen uberla ssen; an Private 
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werden solche nur nach Sonderentscheidung seiner Leitung noch ab
gegeben. 

Eröffnung von Akkreditiven 
ist allen Bankinstituten ausnahmslos während der nächsten drei Mo
nate ab 26.5.1938 verboten. 

tlber bei Warensendungen nach Ecuador 
beizubringende Dokwnente 

unterrichtet unser anliegendes Merkblatt Nr. 19. Dasselbe enthält 
auch einige kurze Hinweise auf Zollbestimmungen, Versicherung und 
Protestierung von Akzepten, welche wir der Beachtung unserer Ein
reicher empfehlen. 

Unsere Bank stellt allen am Handel mit Ecuador interes
sierten Firmen ihre Dienste ftir die Erledigung sämtlicher in Frage 
kommenden Geschäfte nach wie vor angelegentlich zur Verftigung. 

ochachtungsvoll 
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